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Bericht des Vorstands

Liebe Mitglieder,

aus Jahr 2018 wird für den Verein besonders ein Ereignis in Erinnerung bleiben, die erfolgreiche 
Teilnahme an der der Spendenaktion „Herz zeigen“ der dm-drogerie markt GmbH. Diese hatte neben 
der erfreulichen finanziellen Zuwendung zur Folge, dass ein schöner Aufsteller des Vereins entstanden
ist und zumindest vorbereitende Arbeiten zur Erstellung eines Flyers.

Die Mitgliederzahlen bleiben weitgehend konstant und stagnieren ein wenig, vermutlich eine 
Konsequenz unserer relativ überschaubaren Aktivitäten in der letzten Zeit.

Nach dem Beschluss zur Verlegung des Vereinssitzes nach Mielkendorf (Dorfstr. 2) besteht nun auch 
die die Möglichkeit, sich dort zu einem zwanglosen Austausch zu treffen. Da der Vorstand sich hier in
unregelmäßigen Abständen Mittwoch vormittags ohnehin zusammenfindet, bietet sich dieser Tag an, 
wenn man mal wieder ein wenig über Quellthemen plauschen möchte.

Alle Interessierten und die Mitglieder sind herzlich eingeladen, nach vorheriger Rücksprache 
vorbeizuschauen!

Quellige Grüße,

Dr. Peter Martin Tobias Meier Arne Georg 



5

Allgemeine Vereinsarbeit

Die Mitgliederzahl hat sich von 30 auf 29 Mitglieder leicht verringert. In 2018 hatten die Mitglieder 
auf einer Veranstaltung die Möglichkeit, sich über die Vereinsarbeit zu informieren. Am 07.07.2018 
fand die jährliche Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand hat in 2018 offiziell eine Vorstandsitzung abgehalten. Des Weiteren hat sich der 
Vorstand zwischendurch intensiv über Email ausgetauscht und sich auch inoffiziell regelmäßig 
getroffen. Schwerpunkte in 2018 waren die Aufnahme in die „Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft“, die Teilnahme an der Spendenaktion „Herz zeigen“ der dm-drogerie markt GmbH 
& Co. KG und die Erstellung eines Aufstellers für den Vereins.

Im Jahr 2018 lagen keine Anträge zur Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten oder zur 
Reisekostenübernahme. Somit sind beide Fördertöpfe nicht angerührt worden.

Erfassung von Quellen in Schleswig-Holstein

Im Jahr 2018 sind keine Quellen im Rahmen von geförderten Arbeiten oder Vereinstätigkeiten erfasst 
worden.

Die beabsichtigte Quell-Datenbank, deren Grundzüge bereits mehrfach skizziert wurden, konnte nicht 
weiterentwickelt werden, da die Spendenaktion „Herz zeigen“ und die Erstellung eines Aufstellers die 
zur Verfügung stehenden Kapazität komplett vereinnahmt haben.

Forschung und Monitoring

Angesichts der noch andauernden zeitlichen Engpässe des Vorstands und der Mangel an studentischen
KandidatInnen, die an der Uni oder bei anderen Institutionen Quellen untersuchen können oder 
wollen, wurden keine durch den Verein initiierten Forschungsthemen bearbeitet oder Anfragen bzw. 
Anträge zur Förderung entsprechender Arbeiten gestellt.

Im Jahr 2018 wurde erstmalig auch keine Jahresexkursion des Vereins durchgeführt; die Gründe 
waren neben der leider in den Vorjahren festgestellten geringen Nachfrage der Mitglieder auch hier in 
erster Linie die Zeitnot des Vorstandes. Daher konnten weder bekannte noch unbekannte Quellen in 
Schleswig-Holstein erfasst und in das bisher provisorisch gebliebene Quellkataster eingepflegt 
werden. 

Immerhin haben auch 2018 einige Vereinsmitglieder an Veranstaltungen zu Quell- und 
Grundwasserthemen teilgenommen und auch einige entsprechende Arbeiten veröffentlicht. 

Peter Martin war letztmalig als Sprecher auf dem vom 12.-14. Juli 2018 durchgeführten Jahrestreffen 
des Arbeitskreises „Quellen und Grundwasser“ der Deutschen Gesellschaft für Limnologie e.V., die in
Wielenbach (bei Weilheim, Oberbayern) stattfand. Neben inhaltlichen Gesprächen erfolgte auch eine 
Exkursion, die u.a. in ein Quellgebiet im Paterzeller Eibenwald führte (siehe Foto 1).
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Foto 1 (Aufnahme: Stefan Zaenker, 14.07.2018): Teilnehmer des AK-Treffens „Quellen und Grundwasser“ der
DGL an einer Quelle im NSG „Paterzeller Eibenwald“ (Oberbayern).

An der Jahrestagung der DGL in Kamp-Linfort (10.-14. September 2018) hat - unseres Wissens nach -
kein Mitglied von AD FONTES! teilgenommen.

Die uns bekannt gewordenen Veröffentlichungen der Mitglieder zu Quell- und Grundwasserthemen 
finden sich hier (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Vereinsmitglieder unterstrichen):

 Brinkmann, R., Speth, S., Otto, C.-J., Martin, P., Berger, T., Mumm, H. & Richling, I. (2018) 
Makrozoobenthos im Wesseker See und benachbarten Gewässern - Mögliche Auswirkungen 
der geplanten Wasserstandsanhebung auf die Artenzusammensetzung und Artenverteilung. - 
Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 40: 63–90.

 Gerecke, R., Martin, P. & Gledhill, T. (2018) Water mites (Acari: Parasitengona: 
Hydrachnidia) as inhabitants of groundwater-influenced habitats - considerations following an
update of Limnofauna Europaea. - Limnologica - Ecology and Management of Inland Waters 
69: 81–93.
doi: 10.1016/j.limno.2017.11.008

 Reiss, M  . (2018): Analyzing distribution patterns of spring habitats of invertebrate 
communities in Germany. – In: Novel Methods and Results of Landscape Research in Europe,
Central Asia and Siberia, Vol. 3 "Landscape Monitoring and Modelling": 111-115.

 Reiss, M  . & Chifflard, P. (2018) Different forest cover and its impact on eco-hydrological 
traits, invertebrate fauna and biodiversity of spring habitats. Nature Conservation 27: 85–99.
doi: 10.3897/natureconservation.27.26024
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Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen

Im Berichtsjahr 2018 erfolgte nach Kenntnis des Vorstandes keine Quellrenaturierung einer Quelle in 
Schleswig-Holstein und Schutzmaßnahmen, die über das gesetzliche Maß hinausgehen, wurden 
ebenso wenig bekannt. 

Ein Mitglied hat am Ende des Berichtzeitraumes angeregt, die Quellhügel Farbeberg bei Nindorf zu 
besuchen und sich gegebenenfalls bei der unteren Naturschutzbehörde für einen Schutz dieser 
Quellhügel einzusetzen.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Verein hat bei der Spendenaktion „Herz zeigen“ der „dm-drogerie markt“ teilgenommen. Jeder 
dm-Markt hatte in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements (14. bis 22. September 2018) die 
Möglichkeit zwei Spendenpartner vorzustellen und auch AD FONTES! e.V. war im Markt in Kiel 
(Holtenauer Straße 122), konnte seine Arbeit präsentieren und Kunden  über unser Projekt abstimmen 
lassen. Nach Abschluss der Aktion hat der Verein AD FONTES! e.V. eine Spende in Höhe von 400,- 
Euro erhalten (Foto 2). Der Vorstand bedankt sich herzlich bei den Kunden des dm-drogerie Marktes 
in Kiel in der Holtenauer Straße 122 und bei der dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

Wir möchten von der Spende eine Stereolupe (Binokular) für unsere Arbeit finanzieren, die von jedem
Mitglied genutzt werden kann.

Foto 2 (Bildautor dm, 8.10.2018): Gewinnübergabe an alle Teilnehmer der Kieler dm-Filialen am vor dem 
Markt in Kiel-Mettenhof. Rechts unten: Dr. P. Martin (Vorsitzender), A. Georg (Kassenwart).

Leider erst im Nachgang der Veranstaltung wurde auch ein transportabler Aufsteller hergestellt (Foto 
3), der bei zukünftigen Veranstaltungen grundsätzlich von jedem Mitglied genutzt werden kann.
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Foto 3 (P. Martin 3.09.2019): Derr ieruer Auftsereeerr dert Verreriit ai teriierm jerszigeeri ssaidors ii derr 
Gertchäfttsereeer (Dorftsr. 2n Miereeeridorf).

Öffentlichkeitsarbeit für den Verein im weiteren Sinne waren auch 2018 wieder die Homepage sowie 
Veröffentlichungen zu Quellthemen.
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Finanzen

Die Einnahmen setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden zusammen. Im Rahmen der 
Spendenaktion „Herz zeigen“ hat der Verein eine Spende von juristischen Person erhalten. Der 
Spendengeber ist die dm-drogerie markt GmbH & Co. KG.

Durch die Fundraising-Plattform Boost und das Prämiensystem Amazon Smile konnten zusätzliche 
Einnahmen generiert werden. Diese Einnahmen sind rechtlich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
zu zuordnen. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb des Vereins hat in 2018 nur Einnahmen erzielt.

Die Ausgaben betreffen allgemeine Verwaltungskosten sowie Kosten für IT. Zusätzlich wurde die 
Homepage einer Datenschutzprüfung unterzogen und ein Aufsteller für die Öffentlichkeitsarbeit 
produziert.

Rücklagen: Der Vorstand schlägt vor freie Rücklagen in Höhe von 90,06 Euro zu bilden. 
Projektbezogen soll eine Rücklage für die Anschaffung von Kleingeräten in Höhe von 400 € gebildet 
werden. Die Rücklagen für die Öffentlichkeitsarbeit sind in diesem Jahr durch Ausgaben in diesem 
Bereich auf 126,70 € gesunken. Die Rücklage zur Datenschutzrechtlichen Überprüfung wurde bis auf 
2 € in diese investiert und wird daher aufgelöst. 

Mittelübertrag: Der Vorstand schlägt vor die restlichen Mittel von 8,51 Euro in das Jahr 2019 zu 
übertragen.
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2018

Einnahmen

Mitgliedsbeiträge und Spenden   868,00 Euro

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 32,63 Euro

Summe Einnahmen   900,63 Euro

Ausgaben

Allgemeine Verwaltungsausgaben
(Porto, Bankgebühren)

-  59,75 Euro

IT-Ausgaben
(Domain, Homepage)

-  59,76 Euro

DSGVO-Prüfung Homepage

Gestaltung und Produktion Aufsteller

- 238,00 Euro

- 273,30 Euro

Summe Ausgaben - 630,81 Euro

Jahresergebnis 2018   269,82 Euro

Mittelübertrag 2017
Auflösung der Rücklage DSGVO-
Prüfung Homepage

  226,75 Euro
     2,00 Euro

Rücklage für die Anschaffung von 
Kleingeräten 
Einstellung in Freie Rücklage

    - 400,00 Euro                          

  -   90,06 Euro

Mittelübertrag 2018   8,51 Euro
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Rücklagen Kalenderjahr 2018

Projektbezogene Rücklagen:

31.12.2017 Abgang Zugang 31.12.2018
DSGVO-Prüfung

Homepage
240,00 -240,00 0,00 0,00

Öffentlichkeitsar
beit

400,00 -273,30 0,00 126,70

Anschaffung von
Kleingeräten

0,00 0,00 400,00 400,00

Summe 640,00 -513,30 400,00 526,70

Berechnung der jährlichen "Freien Rücklage"

nach § 58 Nr.7a AO

Jahresbeitrag Rücklagemöglichkeit Beitrag

Mitgliedsbeiträge 228,00 € 10,00 % 22,80 €

Spenden 640,00 € 10,00 % 64,00 €

Erträge aus dem 
wirtschaftlichen Betrieb

32,63 € 10,00 % 3,26 €

Erträge aus Vermögen 0,00 € 33,33 % 0,00 €

90,06 €

Zuzüglich Beträge aus den Vorjahren 281,84 €

Gesamtbetrag der freien Rücklage am 31.12. des Jahres 2018 371,90 €
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ANHANG

Fakten des Vereins (Stand: 31.12.2018)

Name:

AD FONTES! Quellschutz in Schleswig-Holstein e.V.

Sitz:

Dorfstraße 2
24247 Mielkendorf

Gründungsdatum:

29.10.2011

Eintragung im Vereinsregister:

31.01.2012

Letzte Anerkennung der Gemeinnützigkeit:

22.03.2017

Vorstandsmitglieder:

Vorsitzender – Dr. Peter Martin

Geschäftsführer – Tobias Meier

Kassenwart – Arne Georg

Anzahl Mitglieder:

29

Kontoverbindung:

IBAN DE49 2105 0170 1001 8563 09

BIC NOLADE21KIE

bei der Förde Sparkasse

Webpräsenz:

http://wwwpqu.elllle-swhpde

http://www.quellen-sh.de/
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Aktuelle Fassung der Vereinssatzung vom 07.07.2018

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „AD Fontes! – Quellschutz in Schleswig-Holstein“. Der Verein ist im 
Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz „e.V.“. Der Sitz des Vereins ist Mielkendorf. Das 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgaben, Gemeinnützigkeit

1. Der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und  unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne  des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist  der Umwelt- und Naturschutz von Quellen in Schleswig-Holstein. Der
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

 Erfassung der Quellen in Schleswig-Holstein
 Forschung und Monitoring
 Planung und Umsetzung von Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen
 Öffentlichkeitsarbeit.

Der  Verein  setzt  sich  im  Sinne  des  Umwelt-  und  Naturschutzes  für  die  Förderung  und
Einbeziehung der Jugend ein.

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet werden. Mitglieder
erhalten  keine  Zuwendungen  aus  den  Mitteln  des  Vereins.  Die  Zahlung  von  pauschalem
Aufwandsersatz und von Vergütungen an Vorstandsmitglieder ist grundsätzlich zulässig, soweit
diese nicht unangemessen hoch sind.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zur ausschließlichen und unmittelbaren
Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Satzungszwecke und Ziele
des Vereins unterstützt. Über den Antrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Von
den Mitgliedern wird ein Beitrag erhoben.

2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

3. Der Austritt kann mit dreimonatiger Kündigungsfrist zum Ende des Kalenderjahres erfolgen. Er
muss schriftlich beim Vorstand erklärt werden.
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4. Mitglieder, die sich vereinsschädigend verhalten, können aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Über  den  Ausschluss  entscheidet  die  Mitgliederversammlung  mit  Zweidrittelmehrheit  der
stimmberechtigten  Mitglieder.  Darüber  hinaus  können Mitglieder  ausgeschlossen  werden,  die
trotz Mahnung länger als sechs Monate ihrer Beitragspflicht nicht nachkommen.

§ 4 Organe

Die Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung

2. Der Vorstand

§ 5 Mitgliederversammlung

1. Der Mitgliederversammlung als dem obersten Organ des Vereins obliegt die Gesamtplanung und
die Bestimmung der Richtlinien der Arbeit.

Insbesondere kommen ihr zu:

2.1. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes

2.2. Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes

2.3. Wahl zweier Rechnungsprüfer

2.4. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge

2.5. Änderung der Satzung

2.6. Entscheidung über Anträge

3. Stimmrecht: Jedes anwesende Mitglied hat nur eine Stimme.

4. Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden des Vereins schriftlich einberufen. Sie
finden  bei  Bedarf,  mindestens  einmal  jährlich  statt.  Ein  Drittel  der  Mitglieder  können  unter
Angabe  der  Gründe  jederzeit  die  Einberufung  der  Mitgliederversammlung  verlangen.  Die
Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie unter Angabe einer Tagesordnung mit einer
Frist von 4 Wochen einberufen ist.

5. Der Vorsitzende, oder in dessen Vertretung der Geschäftsführer des Vereins, führt den Vorsitz in
der Mitgliederversammlung. 

6. Über  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  aufzunehmen,  das  vom
Versammlungsleiter (§ 5 Nr. 5 dieser Satzung) und vom Protokollführer zu unterschreiben ist.

7. Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
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§ 6 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:

1.1. dem Vorsitzenden

1.2. dem Geschäftsführer

1.3. dem Kassenwart

Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer.
Sie vertreten einzeln.

Die Personen des Vorstandes werden auf zwei Jahre gewählt und sind bei Abstimmungen gleich
stimmberechtigt. Die Vorstände bleiben bis zur nächsten Neu-/Wiederwahl im Amt.

Beim  Ausscheiden  eines  Vorstandsmitgliedes  wird  dessen  Aufgabe  bis  zur  nächsten
Mitgliederversammlung von den übrigen Vorstandsmitgliedern wahrgenommen. Scheidet mehr
als ein Vorstandsmitglied aus, so ist eine Nachwahl innerhalb von 8 Wochen erforderlich.

2. Der Vorstand ist zuständig für:

2.1. Geschäftsführung und Vertretung des Vereins

2.2. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 

Aufstellung der Tagesordnung

2.3. Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung

§ 7 Auflösung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von sechs
Wochen einzuberufenden, außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der
Stimmen der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

Die vorstehende Satzung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 07.07.2018 in Kraft und 
ersetzt die Satzung vom 13.07.2013.

Geräteliste:
Laptop
Drucker
GPS-Gerät
Leitfähigkeits- und Temperatur-Messgerät
Aufsteller


